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I M N A M E N DER REPUBLIK

Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des

Präsidenten

Dr. Hol z i n ger ,

in Anwesenheit der Vizepräsidentin

Dr. B i e r lei n

und der Mitglieder

Mag. Dr. B e r c h t 0 i d - 0 s t e r man n ,

Dr. G a h lei t n er,
DDr. G r a ben war t er,
Dr. HaI i er,
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. 0 b ern d 0 r f er,
DDr. R u p p e und

Dr. S c h n i zer

H Ö r t e n h u b e r ,

K a h r
L a s s ,

L i e h r
M ü i i e r ,

als Stimmführer , im Beisein des Schriftführers

Dr. D 0 r r ,

(25. Februar 2010)



- 2 -

über den Antrag des LANDESGERICHTES SALZBURG ALS ARBEITS- UND

SOZIALGERICHT ,

" . .. der Verfassungsgerichtshof möge

1. a.) feststellen, dass die 'Satzung 2004 in der Fas-
sung der 1. Änderung ( 'J der Salzburger Gebietskrankenkasse (, J von
der Generalversammlung der Salzburger Gebietskrankenkasse am
19.04.2004 beschlossen und von der Bundesministerin für Gesund-
heit und Frauen mit Bescheid vom 14.06.2004,
GZ 96.430/32-I/B/10/0, genehmigt, gemäß § 455 Abs 1 ASVG am
09.07.2004 verlautbart, Verlautbarung Nr. 59/2004, in Kraft ge-
treten gemäß § 52 der Satzung mit 01.07.2004, in den im Folgenden
angeführten Punkten gesetzwidrig war:

a. a.) der Absatz 1 li t e des Anhanges 6 mit der Über-
schrift 'Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen
(§ 37) " konkret die Wortfolge' für eine Einzelsitzung zu
60 Minuten durch einen Psychotherapeuten mit besonderem Er-
fahrungsnachweis gemäß Abs. 731,80 €';

a.b.) der Absatz 7 lit a und b des Anhanges 6 mit der
Überschrift 'Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen
(§ 37) , .

2. a.) feststellen, dass die 'Satzung 2004 in der Fas-
sung der 3. Änderung' der Sal zburger Gebiets krankenkasse, von der
Generalversamml ung der Sal zburger Gebiets krankenkasse am
21.11.2005 beschlossen und vom Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen mit Bescheid vom 07.12.2005,
GZ BMGF-96430/0060-I/B/10/2005, genehmigt, gemäß § 455 Abs 1 ASVG
am 22.12.2005 verlautbart, Verlautbarung Nr. 186/2005, in Kraft
getreten gemäß § 54 Abs. 1 der Satzung mit 01.01.2006, in den im
Folgenden angeführten Punkten gesetzwidrig war:

a.a.) der Absatz 1 lit b des Anhanges 6 mit der Über-
schrift 'Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen
(§ 37) " konkret die Wortfolge 'für eine Einzel- oder Paar-
si tzung* zu mindestens 50 Minuten durch einen Psychotherapeuten
mit besonderem Erfahrungsnachweis gemäß Abs. 7 31,80 €';

a. b.) der Absatz 7 des Anhanges 6 mit der Überschrift
'Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen (§ 37) "
konkret der erste Satzteil: 'Der Erfahrungsnachweis gemäß Abs. 1
li t. b um f ass t: ' . " ,

in seiner heutigen nichtöffentlichen Sitzung gemäß Art. 139 B-VG

zu Recht erkannt:

Absatz 1 lit. e des Anhanges 6 der "Satzung 2004" der

Salzburger Gebietskrankenkasse in der Fassung ihrer 1. Änderung,
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Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 59/2004 (www.avsv.at ) ,
sowie Absatz 1 lit. b des Anhanges 6 der "Satzung 2004" der

Salzburger Gebietskrankenkasse in der Fassung ihrer 3. Änderung,

Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 186/2005 (www.avsv.at ) ,
waren gesetzwidrig.

Absatz 7 lit. a und b des Anhanges 6 der "Satzung 2004"

der Salzburger Gebietskrankenkasse in der Fassung ihrer

1. Änderung, Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 59/2004

(www.avsv.at ), und ihrer 3. Änderung, Amtliche Verlautbarung im

Internet Nr. 186/2005 (www.avsv.at). waren gesetzwidrig.

Der Bundesminister für Gesundheit ist zur unverzüglichen

Kundmachung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt II ver-

pflichtet.

Entscheidungsgründe

I. 1.1. Mit seinem auf Art. 139 Abs. 1 B-VG gestützten

Antrag vom 17. Februar 2009 beantragte das Landesgericht Salzburg

als Arbei ts- und Sozialgericht festzustellen, dass Abs. 1 li t. e
und Abs. 7 li t. a und b des Anhanges 6 der "Satzung 2004" der

Salzburger Gebietskrankenkasse (im Folgenden: Satzung 2004) in
der Fassung ihrer 1. Änderung (Amtliche Verlautbarung im Internet

Nr. 59/2004, www.avsv.at) sowie Abs. 1 lit. b und der erste

Satzteil des Abs. 7 des Anhanges 6 der "Satzung 2004" in der

Fassung ihrer 3. Änderung (Amtliche Verlautbarung im Internet

Nr. 186/2005, www.avsv.at) gesetzwidrig waren.

Die 1. Änderung der Satzung 2004 wurde von der General-

versammlung der Salzburger Gebietskrankenkasse am 19. April 2004

beschlossen und von der Bundesministerin für Gesundheit 
und

Frauen mit Bescheid vom 14. Juni 2004, Z 96.430/32-I/B/10/04,

genehmigt sowie am 9. Juli 2004, 04.00 Uhr, verlautbart (Amtliche

Verlautbarung im Internet Nr. 59/2004, www.avsv.at; vgl. § 455
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Abs. 1 ASVG). Gemäß § 52 der Satzung ist die 1. Änderung der

Satzung 2004 am 1. Juli 2004 in Kraft getreten. Die 3. Änderung

der Satzung 2004 wurde von der Generalversammlung der Salzburger

Gebietskrankenkasse am 21. November 2005 beschlossen und von der

Bundesministerin für Gesundheit und Frauen mit Bescheid vom

7. Dezember 2005, Z BMGF-96430/0060-I/B/10/2005, genehmigt sowie

am 22. Dezember 2005, 04.00 Uhr, verlautbart (Amtliche Verlaut-

barung im Internet. Nr. 186/2005, www.avsv.at). Gemäß § 54 Abs. 1

der Satzung 2004 ist diese 3. Änderung am 1. Jänner 2006 in Kraft

getreten.

I

In diesen angefochtenen Bestimmungen der Satzung 2004

sind die Kostenzuschüsse für psychotherapeutische Behandlungen

geregel t, die danach differenzieren, ob der entsprechende Psycho-

therapeut einen in der Satzung näher geregel ten besonderen Er-

fahrungsnachweis besitzt oder nicht. Der Kostenzuschuss für eine

60-minütige (idF der 1. Änderung der Satzung 2004) bzw. für eine

mindestens 50-minütige Sitzung (idF der 3. Änderung der Satzung

2004) beträgt nach diesen Regelungen im hier maßgeblichen Zei t-
raum EUR 21,80 für eine Behandlung durch einen Psychotherapeuten

ohne besonderen Erfahrungsnachweis und EUR 31,80 für eine Be-

handlung durch einen Therapeuten mit besonderem Erfahrungsnach-
weis .

1.2. Dem Rechtsstreit vor dem antragsteIlenden Gericht

liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin ist Versicherte des beklagten Krankenver-

sicherungsträgers und hat sich in psychotherapeutischer Be-

handl ung befunden. Die behandelnde Psychotherapeutin verfügte
nicht über einen "besonderen Erfahrungsnachweis " in der Be-

handl ung psychisch schwerkranker Patienten iS der Abs. 1 und 7

des Anhanges 6 der Satzung 2004 (sowohl idF der 1. als auch der

3. Änderung) der beklagten Partei. Daher hat die Klägerin von der

beklagten Partei gemäß Anhang 6 Abs. 1 li t. a (idF der 1. und der

3. Änderung) der Satzung 2004 der beklagten Partei einen Kosten-

zuschuss von EUR 21,80 je Therapiestunde erhalten. Bei Vorliegen
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eines "besonderen Erfahrungsnachweises " wäre gemäß Anhang 6

Abs. 1 lit. e (idF der 1. Änderung) bzw. lit. b (idF der

3. Änderung) der Satzung 2004 der beklagten Partei ein Kosten-

zuschuss von EUR 31,80 je Therapieeinheit geleistet worden. Mit

Bescheid der beklagten Partei vom 10. Juli 2007 wurde der Antrag

auf Nachzahlung von EUR 900, -- wegen der Gewährung eines Kosten-

zuschusses von EUR 21,80 je Therapiestunde anstatt von EUR 31,80

je Therapiestunde für die Inanspruchnahme einer psycho-

therapeutischen Behandlung abgewiesen. Mit ihrer Klage begehrt

die Klägerin von der beklagten Partei, der Salzburger Gebiets-

krankenkasse, die Bezahlung von EUR 900, -- für in Anspruch ge-

nommene psychotherapeutische Behandlungen im Zeitraum vom 1. Juli

2004 bis 1. März 2007 aus dem Ti tel des Kostenzuschusses . Dieser
Betrag entspricht der Differenz zwischen dem regulären Kostenzu-

schuss und dem im Fall des Vorliegens eines besonderen Er-

fahrungsnachweises des Psychotherapeuten gebührenden Zuschuss.

1.3. Das antragsteIlende Gericht legt seine Bedenken

gegen die angefochtenen Satzungsbestimmungen wie folgt dar:

"Verstoß gegen das Psychotherapiegesetz (PThG) :

Die angefochtene Verordnung sieht in ihrem Anhang 6
Kostenzuschüsse bei Fehlen vertraglicher Regelungen vor. Die
hierfür relevante Gesetzesgrundlage ist § 131b ASVG.

Abs 1 des Anhanges 6 der Satzung 2004, in der Fassung
der 1. und 3. Änderung, normiert einen 'normalen' Kostenzuschuss
von € 21,80 und unter der Voraussetzung eines besonderen Er-
fahrungsnachweises (iSd Abs 1 li t e i Vm Abs 7 des Anhanges 6 der
1. Änderung der Satzung 2004 sowie des Abs 1 lit b iVm Abs 7 der
3. Änderung der Satzung 2004) des behandelnden Psychotherapeuten
einen 'erhöhten' Kostenzuschuss von € 31,80. Diese Differenz-
ierung verstößt gegen das Gesetz.

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Ausübung der
Psychotherapie (Psychotherapiegesetz) vom 7. Juni 1990 idF BGBI I
Nr. 98/2001 sind Psychotherapeuten ex lege zur psycho-
therapeutischen Krankenbehandlung berufen, wobei dieses auch die
hierfür erforderlichen Qualifikationen normiert. Mit der Er-
füllung dieser Voraussetzungen und der Eintragung in die Psycho-
therapeutenliste ist das Recht verbunden, unabhängig von der
Schwere der Erkrankung sämtliche Fälle - somit auch die so
genannten 'schweren' Fälle - psychotherapeutisch zu behandeln.
Das Psychotherapiegesetz geht somit davon aus, dass Psycho-
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therapeuten ohne Erfahrungsnachweise für den Umgang mit schwer
kranken Menschen mit psychiatrischen und sonstigen schweren
Krankhei tsbildern geeignet sind. Ein besonderer Erfahrungs-
nachweis wird nicht verlangt. Dieses Qualitätsurteil des Gesetz-
gebers ist für die Krankenversicherungsträger insofern verbind-
lich, als sie keine weitere Differenzierung erlaubt.

Welche 'Erfahrungen' der Psychotherapeut hat, ist auch
nach dem ASVG für den Anspruch auf Kostenzuschuss und seine Höhe
ohne Bedeutung. Das Gesetz schließt zwar grundsätzlich unter-
schiedliche Festsetzungen des Kostenzuschusses - etwa hinsicht-
lich einer unterschiedlichen Ausgestaltung von Dauer der Sitzung
oder Anzahl der betroffenen Patienten - nicht aus, es kennt aber
keine Differenzierung nach Qualifikation bzw Erfahrung des j e-
weiligen Therapeuten. Nach dem Gesetz ist die Psychotherapie
jedes eingetragenen Psychotherapeuten gleichwertig. Es kennt
somi t nur einen Kostenzuschuss in einer einheitlichen Höhe.
Differenzierte Kostenzuschüsse sind vom Gesetz nicht vorgesehen.
Darin ist die angefochtene Satzung, welche eine Verordnung dar-
stellt, gebunden.

Zudem sind die Kriterien für die Bemessung des Kosten-
zuschusses im Gesetz abschließend festgelegt. § 131b ASVG
normiert, dass der Versicherungsträger 'das Ausmaß dieser Zu-
schüsse unter Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungs-
fähigkei t und das wirtschaftliche Bedürfnis der Versicherten
festzusetzen' hat. Die in der gegenständlichen Satzung angewandte
Differenzierung nach der Qualifikation oder der Erfahrung des
behandelnden Psychotherapeuten ist vom Gesetz nicht gedeckt und
die Verordnung somit gesetzwidrig.

Verfassungsrechtliche Bedenken:

Verstoß gegen Art 7 B-VG:

Bei der Differenzierung hinsichtlich der Höhe des ge-
währten Kostenzuschusses zwischen Psychotherapeuten mit und ohne
besonderen Erfahrungsnachweis ist kein sachlich begründeter Zu-
sammenhang zwischen der Behandlung und der Qualifikation der
Psychotherapeuten erkennbar. Patienten von Psychotherapeuten mit
besonderem Erfahrungsnachweis erhalten den erhöhten Kostenzu-
schuss nämlich auch in den so genannten 'leichten' Fällen, in
welchen ein besonderer Erfahrungsnachweis nach den Intentionen
der Regelung - nämlich der Verbesserung der Behandlung psychisch
schwer kranker Patienten (...) - nicht erforderlich ist. Trotz
gleicher Leistung und hinsichtlich der Art der Behandlung und der
Diagnose gleicher Qualifikation wird eine Differenzierung vorge-
nommen, welche unsachlich und sowohl für Psychotherapeuten ohne
Erfahrungsnachweis als auch für deren Patienten diskriminierend
ist.

Verstoß gegen Art 6 StGG:

Ein Eingriff in das Grundrecht der freien Erwerbsaus-
übung gemäß Art 6 StGG muss verhältnismäßig sein. Somit ist in
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erster Linie unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Interesses
zu prüfen, ob das Ziel der Regelung von Kostenzuschüssen iHv
€ 31,80 bei besonderem Erfahrungsnachweis im öffentlichen
Interesse liegt. Gegenständlich wird das Ziel verfolgt, das
Vorliegen entsprechender, zur allgemeinen Ausbildung zusätzlich
erlangter Erfahrungen unter besonderen Schutz zu stellen, und
dies mit höheren Kostenzuschüssen 'zu rechtfertigen'. Allgemein
gilt hinsichtlich des Kostenelements für psychotherapeutische
Behandlungen der Grundsatz des 'Wirtschaftlichkeitsgebotes'
genauso, wie die Berücksichtigung der 'Betroffenhei tsintensi tät' .
Die unterschiedliche Berufsausbildung stellt nach Meinung des
EuGH allgemein ein wesentliches Kriterium für die Unterschied-
lichkei t der Arbeit dar. Unterschiedliche Vergütungen sind für
identische Verrichtungen jedenfalls zulässig. Gegenständlich wird
umgekehrt differenziert zwischen identer Ausbildung mit 

oder ohne

zusätzlich erlangte (nJ Erfahrungen. Dies wird nicht etwa in
Relation zum Grad der psychischen Erkrankung gestellt, was dem
Grundsatz der 'Betroffenhei tsintensi tät' eher entsprechen würde.
Psychotherapeuten ohne Erfahrungsnachweis müssen ihren Patienten
bei Gel tendmachung des Kostenvorschusses mitteilen, dass sie über
keinen 'besonderen Erfahrungsnachweis i iSd Abs 7 des Anhanges 6
der Satzung 2004, in der Fassung der 1. und 3. Änderung, der be-
klagten Partei verfügen. Es wird somit der Eindruck erweckt, dass
diese über keine ausreichenden Erfahrungen verfügen und eine
Psychotherapie von lediglich minderer Qualität anbieten würden,
obwohl sie gemäß dem Psychotherapiegesetz sämtliche Behandlungen
vornehmen dürfen. Auch Psychotherapeuten mit langj ährigen Er-
fahrungen im Bereich der niedergelassenen Psychotherapie mit
ausgezeichneten Qualifikationen werden hierdurch in unverhältnis-
mäßiger Weise benachteiligt bzw diskriminiert. Es ist davon aus-
zugehen, dass dies eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung bzw
eine sittenwidrige Beeinträchtigung der Wettbewerbsposition von
Psychotherapeuten ohne Erfahrungsnachweis darstellt. Somit 

muss
ausgeschlossen werden, dass der Schutz besonderer Erfahrungsnach-
weise im öffentlichen Interesse steht, womit eine unsachliche und
unverhäl tnismäßige Beeinträchtigung der Berufsausübungsfreiheit
vorliegt. In der Lehre wird weiters bezweifelt, dass ein
Therapeut, welcher eng mit dem klinisch-psychiatrischen Bereich
zusammengearbei tet und dort Erfahrungen gesammelt 

hat, eine

qualifiziertere und wirksamere Psychotherapie anbietet. Danach
hängt die Qualität der psychotherapeutischen Behandlung nur sehr
eingeschränkt von solchen Erfahrungen ab (...)."

1.4. Die Salzburger Gebietskrankenkasse als beklagte

Partei des Anlassverfahrens erstattete - durch ihren Obmann in

Anwendung des § 453 Abs. 2 ASVG iVm § 6 der Satzung 2007 der

Salzburger Gebietskrankenkasse und mit nachherigem Beschluss

durch die Generalversammlung - schriftliche Äußerungen; darin

tri tt sie den dargelegten Bedenken entgegen und begehrt, den

vorliegenden Verordnungsprüfungsantrag abzuweisen.
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Sie legt zunächst eingehend die Rahmenbedingungen für

die derzeitige Salzburger Psychotherapieregelung dar und führt

sodann im Konkreten aus, dass das "Effizienzprinzip der Bundes-

verfassung" und das in der "Bedachtnahmeformel" des § 131b ASVG

zum Ausdruck kommende Wirtschaftlichkeitsgebot dafür spreche, bei

der Festlegung von satzungsmäßigen Kostenzuschüssen auch

Quali tätskri terien berücksichtigen zu dürfen.

Die in der angefochtenen Satzungsbestimmung festgelegten

Kri terien wären auch sachlich:

"Während nach dem Psychotherapiegesetz die Berufstätig-
kei t der Psychotherapeuten (einschließlich Gesundheitsvorsorge
und Gesundheitsförderung) alle therapeutischen Tätigkeiten, die
der Erzielung eines vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens dienen, umspannt, ist die sozKV nur für
Krankenbehandlung zuständig. Das Berufsbild des Psychotherapeuten
(und damit auch deren Ausbildung!) hebt sich ganz bewusst (so
ausdrücklich die Erläuternden Bemerkungen, 1256 dB 17. GP, 14)
von der Krankenbehandlung ab.

Der in der Satzung der SGKK für einen erhöhten Kosten-
zuschuss (und parallel in der zivilrechtlichen Leistungsverein-
barung Psychotherapie für die Teilnahme an der Sachleistungsver-
sorgung für schwer Erkrankte) geforderte spezifische Erfahrungs-
nachweis ist auf das spezifische Leistungsangebot für schwer, in
der Regel psychiatrisch erkrankte Patienten zugeschnitten,
während das Berufsrecht der Psychotherapeuten eine breit ge-
streute Tätigkeit auch, und keineswegs zuletzt, an sozial ver-
sicherungsrechtlich Gesunden vorsieht. Der spezifische Er-
fahrungsnachweis verlangt insbesondere eine klinische Erfahrung
in psychiatrischen Behandlungseinrichtungen, weil man dort die
angestrebte Erfahrung in der psychiatrisch-psychotherapeutisch
vernetzten Behandlung schwer Erkrankter (im Sinne der angesichts
der begrenzt zur Verfügung stehenden Bei tragsmi ttel primär zu
versorgenden Zielgruppe) erwerben kann.

Vergleicht man solche psychiatrische Einrichtungen mit
jenen, die vom Gesundheitsministerium im Bundesland Salzburg auch
für die Psychotherapieausbildung zugelassen sind, wird die
Diskrepanz augenfällig: Es finden sich auf dieser Liste das
Referat für Familienangelegenheiten der Salzburger Landes-
regierung, die Beratungsstelle für Frauen und Männer - Jung und
Al t, das Wohnproj ekt der Bewährungshilfe, der Bereich 'Soziale
Arbei t' der Caritas, das Proj ekt 'Wohnen und Förderung' des
Diakoniezentrums . Es ist nahe liegend, dass die dort gewonnene
Erfahrung jener in psychiatrischen Abteilungen und Behandlungs-
einrichtungen nicht gleicht.




